
FORMENDERUNTERRICHTSANGEBOTE
/  Einzel- und Kleingruppenunterricht – ein bis drei Nutzern
/  Gruppenunterricht – ab vier Nutzern
/  Großgruppenbetreuung – ab 16 Nutzern
/ Workshops und Seminare an einem Tag oder an Wochenenden
/ Kompaktseminare während einer Woche
/ Kurse und Projektarbeit an zehn aufeinander folgenden Abenden
/  Erwachsenenunterricht in 12er Bausteinpaketen für Unterricht  

nach Wahl bei individueller Terminabsprache zwischen Lehr-
kräften und Nutzern

/ Orchester und Ensembles 
/ Individuelles Coaching nach Terminabsprachen

SCHULJAHR,FERIEN,FEIERTAGE
Das Schul- und Rechnungsjahr der Musikschule Trossingen e.V. be-
ginnt am 1. Oktober und endet am 30. September. Es ist in zwei 
Halbjahre von sechs Monaten Dauer eingeteilt:01.10.bis31.03.
und01.04.bis30.09.eines Jahres. Zu diesen Terminen sind   An- 
und Abmeldungen möglich.
An gesetzlichen Feiertagen oder Ferientagen der ö!entlichen 
Schulen findet in der Regel kein Unterricht statt. Dabei gilt ins-
besondere die jeweilige Ferienordnung der Herkunftsgemeinde 
des Nutzers. Der Nutzer hat Anspruch auf 36 Unterrichte seiner be-
stellten Bausteine. Davon finden 18 Unterrichte im Winterschul-
halbjahr und 18 Unterrichte im Sommerschulhalbjahr statt.
Regelung bei Schul-AGs: Damit die Teilnahme im letzten AG-Jahr 
vor den Sommerferien beendet werden kann, werden die bis Juli 
erfolgten Unterrichte durch Vorspiele und Auftritte in Schule und 
Musikschule ergänzt. 

ANUNDABMELDUNGEN
An- und Abmeldungen bedürfen der Schriftform und müssen bei 
 Minderjährigen vom Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden.
An- und Abmeldungen werden von der Geschäftsstelle der Musik-
schule Trossingen e. V. schriftlich entgegengenommen. Sie wer-
den durch eine schriftliche Bestätigung der Musikschule rechts-
wirksam. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.
Mit der Aufnahme verpflichtet sich jede/r SchülerIn, bzw. die 
 Erziehungsberechtigten zur Anerkennung der Bestimmungen 
dieser Schul- und Gebührenordnung.
Abmeldungen sind unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist
zum Halbjahresende, d. h. zum 31.03. und 30.09.möglich. Aus-
nahme hiervon sind Schulkooperationen. Diese dauern ein Jahr 
und können um ein weiteres Jahr verlängert werden. Abmel-
dungen von Schulkooperationen sind nur zum Schuljahresende, 
d. h. zum 30.09. möglich.
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Schulordnung

Die Schulordnung regelt das Verhältnis vornehmlich zwischen Nutzer 
und Musikschule Trossingen. Informationen über Preise entnehmen Sie 
bitte der Entgeltordnung auf der separaten Entgeltübersicht.
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In den Unterrichtsfächern der Elementaren Musikpraxis »Musikali-
sche Früherziehung« (MFE) und »Musikgarten« (MGA) sind Abmel-
dungen nach einer Probezeit von zwei Unterrichtswochen nach 
Beginn des Kurses möglich. Die »Musikalische Früherziehung« hat 
eine Laufzeit von zwei Jahren. Die Kündigungsfristen sind halb-
jährlich. Die Probezeit wird bei Rechnungsstellung eingerechnet.
In den Unterrichtsfächern, die von Erwachsenen in Form von 
»Bausteinpaketen« genutzt werden, sind Abmeldungen nach ei-
ner Probezeit von 2x30 Minuten Unterrichtszeit nach Beginn des 
Kurses möglich. Diese Probezeit ist im Falle einer vorzeitigen Ab-
meldung kostenlos. Bei Fortsetzung des Unterrichts durch die Be-
legung weiterer »Bausteinpakete« gilt diese Probezeit nicht mehr.

NEUAUFNAHMENUNDEINTEILUNG
Besondere Wünsche bei der Zuteilung der SchülerInnen zu den 
Lehrkräften werden nach Möglichkeit in Absprache mit der jewei-
ligen Lehrkraft berücksichtigt. Ein Wechsel der Lehrkraft ist in der 
Regel nur zum Schulhalbjahresbeginn möglich. 

UNTERRICHT,UNTERRICHTSZEIT,UNTERRICHTSORT
Der Unterricht wird nach einem von den jeweiligen Lehrkräften 
festgelegten Stundenplan in der Regel von Montag bis Freitag 
erteilt. Die Entscheidung über Unterrichtstag und Unterrichtszeit 
tri!t die Lehrkraft in Absprache mit Eltern und SchülerInnen. Die 
Termingestaltung von Workshops und Kursen wird in Absprache 
von Schulleitung und Lehrkräften entschieden.
Die Musikschule Trossingen bietet für den Unterricht ihre Räum-
lichkeiten sowie Räume in allgemeinbildenden Schulen, Ge-
meinden, Musikvereinen und Kirchengemeinden an, sofern mit 
diesen verbindliche Absprachen getro!en sind. Daneben steht es 
den Lehrkräften frei, auch in anderen Räumen Unterricht zu er-
teilen, sofern der Nutzer sein Einverständnis erklärt.
Online-Angebote wie digitaler Fernunterricht oder digitale Lern-
begleitung können den üblichen Präsenzunterricht ergänzen. 
In Absprache mit der Lehrkraft können nach Maßgabe pädago-
gischer Sinnhaftigkeit bis zu 9 Unterrichtseinheiten pro Schul-
jahr (25 %) im Fernunterricht bei Nutzern bis zu 18 Jahren erteilt 
werden. Es wird kein weiterer Fernunterricht mehr erteilt, sobald 
die Summe des bereits erteilten und des durch eine angeordnete 
Schließung erfolgten Fernunterrichts (s. § 6.6) das Unterrichts-
kontingent von 9 Unterrichtseinheiten überschritten hat.
Die Lehrkraft ist in der Gestaltung des digitalen Fernunterrichts im 
Rahmen der VdM-Lehrpläne frei. Gewünschte Überschreitungen 
dieser Unterrichteinheiten bedürfen der Zustimmung der Schul-
leitung. Ein Anspruch auf den Erhalt von Fernunterricht besteht 
nicht. 
Bei erwachsenen Nutzern der Musikschule Trossingen erhöht sich 
der Anteil des möglichen digitalen Fernunterrichts auf 18 Unter-
richtseinheiten pro Schuljahr, bzw. 50 % des jeweiligen Unter-
richtspakets. Ansonsten gelten die Regelungen von § 5.3.



TEILNAHMEPFLICHTUNDUNTERRICHTSAUSFALL
Die SchülerInnen sind zur regelmäßigen und pünktlichen Teil-
nahme am Unterricht einschließlich der Ergänzungsfächer ange-
halten.
Im Falle einer zwingenden Verhinderung, wie beispielsweise 
Krankheit, schulbedingter Abwesenheit oder Ähnlichem, ist der/
die SchülerIn zu entschuldigen.
Ein Anspruch auf Nachholen von Unterricht, der von Nutzerseite 
aus abgesagt oder versäumt wurde, besteht nicht. Unterrichts-
versäumnisse des/der Schülers/Schülerin entbinden nicht von 
der Zahlung der Unterrichtsgebühr. Nimmt der/die SchülerIn län-
gere Zeit und krankheitshalber am Unterricht nicht teil, so sind in 
besonders begründeten Fällen Ausnahmeregelungen möglich. 
Hierüber entscheidet die Schulleitung.
Bei Verhinderung der Lehrkraft wird der Unterricht durch eine 
Vertretung erteilt bzw. in Absprache mit der Lehrkraft vor- oder 
nachgeholt. Sollte es aus Gründen, die die Musikschule zu verant-
worten hat, zu keinem Ersatz des Unterrichts kommen, so besteht 
in diesen Fällen ein Anspruch auf eine finanzielle Rückvergütung 
des ausgefallenen Unterrichts. Eine Rückforderung nicht erbrach-
ter Leistungen erfolgt nur, wenn dies bis 15 Tage nach Abschluss 
des Schuljahres schriftlich beantragt wird.
SchülerInnen, die solistisch außerhalb der Musikschule an musi-
kalischen Veranstaltungen oder in Musiziergemeinschaften teil-
nehmen, sollten dies vorher mit der Lehrkraft absprechen.
In Zeiten einer gesetzlichen, durch Rechtsverordnung oder be-
hördlich angeordneten Schließung der Musikschule gilt der Un-
terrichtsvertrag durch den Unterricht über digitale Medien unter 
folgenden Bedingungen als erfüllt:
1. In den Instrumental- und Vokalfächern wird der Unterricht über 
digitale Medien erteilt. 2. Im Bereich der EMP (Elementare Musik-
praxis) werden Unterrichtsangebote auf einer geschlossenen di-
gitalen Plattform zur Verfügung gestellt. 3. Kooperationen ruhen.
Sollten Nutzer mit dem Unterrichtsangebot über digitale Medien 
nicht einverstanden sein, räumt die Musikschule Trossingen ein 
Widerspruchsrecht ein. Nach einem schriftlich erfolgten Wider-
spruch spätestens bis 14 Tage nach der angeordneten Schließung 
wird der Unterricht nicht berechnet bzw. rückvergütet. Sollte 
nach der Schließung bereits Unterricht über digitale Medien ge-
leistet worden sein, wird dieser nicht rückvergütet..

LEISTUNGEN
Die Nutzer der Musikschule haben neben unserer Unterrichts- 
und Fortbildungsleistung Anspruch auf eine qualifizierte und 
umfassende Beratung. Grundlage hierfür bildet eine regelmä-
ßige Feststellung der Fortschritte als Bestandteil des pädagogi-
schen Prozesses. Damit gründen die Empfehlungen der Musik-
schule auf der Einschätzung der Fachlehrkraft und dem Rat eines 
Teams erfahrener Pädagoginnen und Pädagogen.
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INSTRUMENTEUNDUNTERRICHTSMATERIAL
Grundsätzlich sollte der/die SchülerIn mit Aufnahme der Instru-
mentalausbildung über ein eigenes Instrument verfügen. Im 
Rahmen des Leihinstrumentenbestandes der Musikschule kön-
nen Instrumente für den Anfangsunterricht gegen eine Leihge-
bühr entliehen werden. Die Leihzeit beträgt ein Schuljahr und 
kann auf Anfrage befristet verlängert werden, sofern für das ent-
liehene Instrument keine weitere Nachfrage besteht.
Bei Neuanscha!ung eines Instruments wird nachdrücklich ge-
raten, sich mit der entsprechenden Lehrkraft zu beraten.
Das Unterrichtsmaterial ist nach Maßgabe der Lehrkraft durch 
den Nutzer zu bescha!en. Notenmaterial für das Ensemblespiel 
in den Ergänzungsfächern wird von der Musikschule (falls vor-
handen) leihweise zur Verfügung gestellt. Kopieren ist verboten!

AUFSICHT,HAFTUNG,UNFALLSCHUTZ
Eine Aufsicht besteht während des Unterrichts und den schu-
lischen Veranstaltungen.
Die Musikschule Trossingen haftet für Schäden, die ausschließlich 
in Verbindung mit dem Unterricht oder Veranstaltungen der Mu-
sikschule eintreten, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Die SchülerInnen der Musikschule Trossingen sind gegen Unfall 
versichert. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf den direk-
ten Weg zum und vom Unterrichtsort, gleichgültig ob dieser Weg 
zu Fuß oder mit einem Beförderungsmittel (ausgenommen Mo-
torräder und Mopeds) zurückgelegt wird. 
Die Internetnutzung im Haus der Musikschule Trossingen regelt 
eine gesonderte Nutzungsordnung.

VERHALTENINDERSCHULEUNDAUSSCHLUSSVOMUNTERRICHT
Korrektes Verhalten wird von allen Nutzern erwartet. Die jeweili-
gen Hausordnungen sind zu beachten. Den Weisungen der Schul- 
und Verwaltungsleitung, der Lehrkräfte und anderen Personen 
mit Weisungsbefugnis (z.B. Hausmeister) sind Folge zu leisten.
SchülerInnen, die gegen die Schulordnung oder die Unterrichts-
disziplin verstoßen, sowie SchülerInnen, die den Unterricht wie-
derholt unentschuldigt bzw. ohne ausreichende Begründung 
versäumen, können nach erfolgloser Mahnung und schriftlicher 
Information des Erziehungsberechtigten sowie nach Anhören der 
zuständigen Lehrkraft durch die Schulleitung vom weiteren Un-
terricht ausgeschlossen werden. Der Ausschluss wird dem Erzie-
hungsberechtigten schriftlich mitgeteilt. Durch einen Ausschluss 
wird die Verpflichtung zur Zahlung des Entgeltes bis zum nächst-
folgenden kündbaren Austrittstermins nicht berührt.
Gegen den Ausschluss kann der Erziehungsberechtigte binnen 
zwei Wochen nach Zustellung des Bescheids bei der Schulleitung 
Beschwerde einlegen.
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Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Die Ent-
scheidung obliegt dem ersten Vorsitzenden.
Ein wesentliches Ziel der kulturellen und sozialen Erziehung 
der Kinder und Jugendlichen wie auch der Erwachsenen ist die 
Erwartung der Mitverantwortung in der Kulturraumgestaltung 
der einzelnen Städte und Gemeinden. Von einer Familie, die 
von der Bildungsinvestition einer Kommune profitiert, wird 
von der Musikschule und der tragenden Gemeinde erwartet, 
dass sie einen Teil dieser Investition der Ö!entlichkeit wieder 
zurückgibt. Kinder und Jugendliche an der Musikschule Tros-
singen wissen, dass Vorspiele im ö!entlichen Raum als Ge-
genleistung für ihre erhaltene Bildungszuwendung erwartet 
werden: Auftritte in sozialen Einrichtungen und Altersheimen, 
bei ö!entlichen Veranstaltungen, Festen und Begegnungen 
sollen zum Alltag der MusikschülerInnen gehören, sobald sie 
nach Einschätzung der zuständigen Lehrkraft vorzeigbare Leis-
tungen erbringen.

 
WIDERRUFSBELEHRUNG

WIDERRUFSRECHT
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen1 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief oder E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 
§ 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer 
Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit 
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

10.4

10.5

Der Widerruf ist zu richten an:
Musikschule Trossingen e. V., Löhrstr. 32, 78647 Trossingen 
Telefon 0 74 25 . 911 93, info@musik-tanz-trossingen.de

WIDERRUFSFOLGEN
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits em-
pfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvor-
teile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit Wert ersatz 
leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf 
gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von bei-
den Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

1 Wird die Belehrung nicht spätestens bei, sondern erst nach 
Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Text statt »14 Tage«: 
» einem Monat«.

__ Wir scha!en (Lern-)Umgebungen, in  
denen Menschen wirksam werden können.


